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Vorwort

Dauerschuldverhältnisse, und unter ihnen Versicherungsverträge im
Besonderen, sind der Gefahr ausgesetzt, dass sich das einmal kontrahierte
Austauschverhältnis durch externe, dem Einfluss der Parteien entzogene
Entwicklungen verändert. Solche Veränderungen führen nicht etwa (i.S.
einer überwundenen clausula rebus sic stantibus) zur Auflösung des
Vertragsverhältnisses, vielmehr ist das Interesse beider Parteien durchweg
auf eine Fortsetzung des Vertrages unter sachgerechter Anpassung an die
veränderten Umstände gerichtet.

Dieser Zielsetzung dienen Beitrags- bzw. Prämien- und Bedingungsände-
rungsklauseln, die von vornherein zum Bestandteil des Vertrages gemacht
werden und so an der Bindungswirkung i.S. des „pacta sunt servanda“ parti-
zipieren. Während die ersteren schon seit langem bekannt waren und Ver-
wendung fanden, ist die vermehrte Verwendung von Bedingungsänderungs-
klauseln in AVB typische Folge der Deregulierung und der in ihrem Rahmen
entfallenen Vorabkontrolle durch das BAV. Erwartungsgemäß führte diese
Entwicklung vermehrt zur richterlichen Inhaltskontrolle einzelner Klauseln
mit der Folge ihrer Unwirksamkeit und der Notwendigkeit ihrer Ersetzung
im Wege der Vertragsanpassung. Andere Ursachen können etwa Verände-
rungen gesetzlicher Grundlagen und sonstige externe Entwicklungen sein.
Wenn aber der Versicherer als Klauselverwender sich (sowohl für die Preis-
wie auch für die Leistungsseite) entsprechende Befugnisse vorbehält, so stößt
das naturgemäß auf die Skepsis des Versicherungsnehmers, dem gerade vor
dem Hintergrund seines Interesses an Vertragskontinuität daran gelegen sein
muss, dass die Anpassungsbefugnis des Versicherers zunächst einmal fair ge-
staltet und zum anderen in fairer Weise ausgeübt wird.

Das durch diese divergenten Interessen gekennzeichnete Spannungsfeld be-
arbeitet der Verf. der vorliegenden Monografie, indem er sowohl für die Preis-
als auch für die Bedingungsänderungsklauseln rechtliche Gestaltungsmög-
lichkeiten und deren Grenzen aufzeigt. Da der Gesetzgeber selbst für die ent-
sprechende Gestaltung – karge – Fingerzeige (in §§ 172, 178 g VVG) nur für
einzelne Branchen gibt, war die dem Verf. gestellte Aufgabe der Erarbeitung
eines Systems von Wertungsgesichtspunkten für Gestaltung und Kontrolle
entsprechender Klauseln äußerst schwierig. Der Verf. bringt seine Überle-
gungen dabei in eine Gliederung ein, die sachgerecht vor allem zwischen vom
Versicherer kündbaren und solchen Versicherungsverträgen unterscheidet, in
denen der Versicherer (wie in der Lebens- und substitutiven Krankenversi-
cherung) kein Kündigungsrecht hat. Diese Differenzierung drängt sich des-
halb auf, weil der Versicherungsnehmer in der Tat an die (möglichst) unver-
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änderte Kontinuität von Versicherungsverträgen der erst genannten Art an-
dere (berechtigte) Erwartungen hat als an einen Vertrag, in dem er ohnehin
mit Änderungskündigungen rechnen muss. Weitere wichtige Bezugspunkte
der Arbeit sind die Anpassungsmöglichkeiten  des VVaG nach § 41 Abs. 3
VAG und solche Klauseln im Besonderen, die der Ersetzung nach richterli-
cher Entscheidung oder mit bestandskräftiger Entscheidung des BAV oder der
Kartellbehörde unwirksamer AVB dienen.

Um die Wirksamkeit und Tragweite der Änderungsklauseln ist besonders
nach dem Urteil des BGH vom 17.3.1999 (VersR 1999, S. 697) erhebliche
Rechtsunsicherheit entstanden. Die vorliegende Arbeit leistet einen wichti-
gen Beitrag zu der dadurch ausgelösten Diskussion. Sie tut dies nicht durch
den Vorschlag „einfacher Patentlösungen“ (die es nicht gibt), sondern gera-
de durch die Erarbeitung eines differenzierten Systems von Wertungsge-
sichtspunkten zur rationalen Gestaltung und Kontrolle entsprechender Klau-
seln und leistet nach Meinung der Herausgeber gerade damit auch einen Bei-
trag zur Bewältigung der entstandenen Rechtsunsicherheit.

September 2000 Der Beirat
Hamburger Gesellschaft zur Förderung

des Versicherungswesens mbH
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